KAUFVERTRAG Occasionsfahrzeug
Verkauf unter Privatpersonen (Art. 184 ff. OR)
	1   VERTRAGSPARTEIEN



	VERKÄUFER/IN
Name / Vorname:  ______________________________
Strasse / Nr.:  _________________________________
PLZ / Ort:  ____________________________________
Geburtsdatum:  ______________
Telefon:  _________________________________
E-Mail:  __________________________________
ID- / Ausweis-Nr.:  ___________________________
	KÄUFER/IN
Name / Vorname:  ______________________________
Strasse / Nr.:  _________________________________
PLZ / Ort:  ____________________________________
Geburtsdatum:  ______________
Telefon:  _________________________________
E-Mail:  __________________________________
ID- / Ausweis-Nr.:  ___________________________



	2   FAHRZEUG

	Marke / Modell:  ______________________________
	1. Inverkehrsetzung:  __________________________

	Typengenehmigung:  ___________________________
	Kilometerstand (gem. Tacho):  ____________________

	Fahrgestell-Nr. (VIN):  ___________________________
	Stammnummer:  ______________________________

	Letzte MFK:  _________________________________
	Anzahl Schlüssel:  ____________________________

	Zusätzliche Ausstattung:  __________________________________________________

	



	3   KAUFPREIS UND ZAHLUNG


Kaufpreis:  CHF ______________________      
Zahlung:  ☐ bar bei Übergabe      ☐ Vorab-Überweisung      ☐ Zahlungsbestätigung (TWINT / Bank) bei Übergabe

Der Kaufpreis ist spätestens Zug um Zug gegen Übergabe des Fahrzeugs vollständig zu bezahlen. Das Eigentum am Fahrzeug geht erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Käufer / die Käuferin über.
	4   ZUSICHERUNGEN UND BEKANNTE MÄNGEL


Unfallfrei (ohne Bagatellschäden wie kleinere Kratzer / kleinere Parkdellen):  ☐ ja    ☐ nein        
Serviceheft / -nachweis vorhanden:  ☐ ja    ☐ nein
Mängel bekannt:   ☐ Nein    ☐ Ja, folgende:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	5   GEWÄHRLEISTUNG



☐ Jede Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel wird im gesetzlich zulässigen Umfang vollständig wegbedungen; Wandelung, Minderung und Nachbesserung sind ausgeschlossen (Art. 199 OR). Vorbehalten bleiben arglistig verschwiegene Mängel sowie die in Ziffer 4 ausdrücklich abgegebenen Zusicherungen
☐ Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren (Art. 210 OR).
☐ Die Gewährleistung wird auf ein Jahr ab Übergabe verkürzt.

	6   GARANTIE



Eine separate Garantieerklärung wird nicht abgegeben. Allfällige noch laufende Hersteller- oder Händlergarantien gehen, soweit übertragbar, ohne Gewähr auf den Käufer / die Käuferin über.
	7   ÜBERGABE, NUTZEN UND GEFAHR


Der Käufer / die Käuferin bestätigt, das Fahrzeug vor Vertragsschluss besichtigt zu haben und Gelegenheit zu einer Probefahrt gehabt zu haben. Kontrollschilder verbleiben beim Verkäufer / bei der Verkäuferin. Das Fahrzeug wird ohne Kontrollschilder übergeben, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Mit der Übergabe gehen Nutzen und Gefahr auf den Käufer / die Käuferin über. 

	8   SCHLUSSBESTIMMUNGEN


Schriftform: Änderungen, Ergänzungen und Zusicherungen bedürfen der Schriftform; Textform (E-Mail) genügt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
Salvatorische Klausel: Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt der übrige Vertrag gültig; die Parteien ersetzen die unwirksame Bestimmung durch eine zulässige, die dem Zweck am nächsten kommt.  
Recht und Gerichtsstand: Es gilt schweizerisches materielles Recht unter Ausschluss des IPRG und des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Verkäufers / der Verkäuferin; zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten.

	VERKÄUFER/IN
Ort / Datum der Übergabe:  ______________________

☐  Kaufpreis vollständig erhalten (Quittung)

Unterschrift Verkäufer/in
	KÄUFER/IN
Ort / Datum der Übergabe:  ______________________

☐  Fahrzeug, Ausweis, zusätzliche Ausstattung und Schlüssel erhalten

Unterschrift Käufer/in



Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt; jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.
